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Haus- und Badeordnung für den städtischen Bäderbetrieb 

(Leobad, Hallenbad und Sauna im Hallenbad Leonberg) 
 

§ 1 Zweck der Haus- und Badeordnung 
 

(1) Die Haus- und Badeordnung ist für alle Besucher und Nutzer verbindlich. Sie ist im 
Kassenbereich der Freizeitbäder gut sichtbar ausgehängt. Mit dem Lösen der Ein
trittskarte erkennt jeder Besucher bzw. Nutzer die Bestimmungen dieser Haus- und 
Badeordnung sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlas
senen Anordnungen an. 
 

(2) Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in allen 
Bereichen der Bäder und der Sauna der Bäderbetriebe des Eigenbetriebes Stadt
werke Leonberg. 

 
§ 2 Verbindlichkeit der Haus- und Badeordnung 

 
(1) Die Haus- und Badeordnung sowie alle weiteren Ordnungen sind für die Besucher 

und Nutzer verbindlich. Durch das Betreten der Bäderbetriebe und das Lösen einer 
Eintrittskarte gilt diese Ordnung für die Besucher und Nutzer. 
 

(2) Das Personal oder weitere Beauftragte des Bäderbetriebes üben das Hausrecht aus. 
Den Anweisungen des Personals oder der weiteren Beauftragten ist Folge zu leisten. 
Nutzer, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen können aus den Bäderbe
trieben verwiesen werden. Im Falle der Verweisung aus den Bäderbetrieben wird das 
Eintrittsgeld nicht erstattet. Dem Nutzer des Bades bleibt ausdrücklich der Nachweis 
vorbehalten, dass dem Badbetreiber in diesem Fall keine oder eine wesentlich gerin
gere Vergütung zusteht als das vollständige Eintrittsgeld. Darüber hinaus kann ein 
Hausverbot durch die Bereichsleitung Bäder oder des Eigenbetriebes Stadtwerke Le
onberg ausgesprochen werden. 
 

(3) Verschiedene Bereiche des Betriebes werden aus Sicherheitsgründen videoüber
wacht. Die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes, insbesondere der § 4 werden 
hierbei eingehalten. Gespeicherte Daten werden zeitnah überschrieben, sofern sie 
nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer wei
teren Speicherung entgegenstehen. Durch das Betreten der Bäderbetriebe wird die 
gültige Datenschutzerklärung durch den Nutzer akzeptiert. 
 

(4) Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveran
staltungen oder Nutzung durch bestimmte Personengruppen (z. B. Schul- und Ver
einsschwimmen) können Ausnahmen zugelassen werden, ohne dass es einer Aufhe
bung der Haus- und Badeordnung bedarf. 
 

(5) Politische Handlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, die Verteilung von Druck
schriften und Werbematerial, das Anbringen von Plakaten oder Anschlägen, Samm
lung von Unterschriften sowie die Nutzung der Bäderbetriebe zu gewerblichen oder 
sonstigen nicht badüblichen Zwecken, sowie die Durchführung jeglicher gewerblichen 
Kurse sind nur nach Genehmigung der Bereichsleitung Bäder bzw. des Eigenbetrie
bes Stadtwerke Leonberg erlaubt. 
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§ 3 Öffnungszeiten und Preise 
 

(1) Die Öffnungszeiten und die gültige Gebührenordnung werden durch Aushang be
kannt gegeben und sind an der Kasse einsehbar. 
 

(2) Die Badebereiche und die Saunakabinen sind 30 Minuten vor dem Ende der Öff
nungszeit zu verlassen. 
 

(3) Für die Bäderbetriebe, für die Durchführung von Schul- und Vereinsschwimmens, so
wie für Kursangebote und Veranstaltungen für bestimmte Personengruppen können 
besondere Zutrittsvoraussetzungen und Öffnungszeiten festgelegt werden. 
 

(4) Bei Einschränkung der Nutzung einzelner Angebote oder einzelner Betriebsteile oder 
bei Schließung des Bades im laufenden Betrieb besteht kein Anspruch auf Minderung 
oder Erstattung. 
 

(5) Genutzte Eintrittskarten oder andere Zutrittsberechtigungen werden nicht erstattet. 
 

§ 4 Zutritt 
 

(1) Der Besuch der Bäderbetriebe steht grundsätzlich jeder Person frei. Für bestimmte 
Fälle können Einschränkungen geregelt werden. 
 

(2) Jeder Nutzer muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung für 
den jeweiligen Nutzungsbereich sein. Mit Betreten der Bäderbetriebe ist eine Weiter
gabe der Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung nicht zulässig. 
 

(3) Der Badegast muss von den Bäderbetrieben überlassene Gegenstände wie Schlüs
sel, Chiparmband oder Ähnliches so verwahren, dass ein Verlust vermieden wird. Bei 
Nichteinhaltung dieser Vorgaben liegt bei einem Verlust ein schuldhaftes Verhalten 
des Badegastes vor. Der Nachweis des Einhaltens der vorgenannten ordnungsgemä
ßen Verwahrung obliegt im Streitfall dem Badegast. 
 

(4) Für Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr ist die Begleitung einer geeigneten, er
wachsenen Begleitperson erforderlich. Weitergehende Regelungen und Altersbe
schränkungen für bestimmte Bereiche (z. B. Sauna) durch die Betriebsleitung oder 
des Eigenbetriebes Stadtwerke Leonberg sind möglich. 
 

(5) Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen können, ist die Benut
zung der Bäderbetriebe nur zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet. 
 

(6) Der Zutritt ist u. a. Personen nicht gestattet: 
- die unter Einfluss berauschender Mittel stehen 
- die Tiere mit sich führen 
- die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit (im Zweifelsfall kann die 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) oder offenen Wunden 
leiden. 
 

(7) Zur Damensauna dürfen Kinder unterschiedlichen Geschlechts bis zu einem Alter 
von 10 Jahren mitgebracht werden. 
 

(8) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Zutritt in die Saunaanlage grundsätz
lich nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Die Aufsichtspflicht für Minderjäh
rige obliegt der Begleitperson. 
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§ 5 Verhaltensregeln 
 

(1) Die Nutzer haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrecht
erhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 
 

(2) Die Einrichtungen der Bäderbetriebe einschließlich der Leihartikel sind pfleglich zu 
behandeln. Bei nicht zweckentsprechender Benutzung oder Beschädigung haftet der 
Nutzer für den entstandenen Schaden. Für schuldhafte Verunreinigungen, die über 
das Ausmaß eines bestimmungsgemäßen Gebrauchs hinausgehen, kann ein beson
deres Reinigungsentgelt erhoben werden, dessen Höhe im Einzelfall dem Aufwand 
entsprechend festgelegt wird. 
 

(3) In einzelnen Bereichen der Bäderbetriebe gelten unterschiedliche Regelungen für die 
Bekleidung. 
 

(4) Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Mitgebrachte Hilfs
mittel wie Rollstühle, Rollatoren, Kinderwägen sowie Rollkoffern sind durch den Nut
zer oder deren Begleitperson zu reinigen. 
 

(5) Nutzern ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Ton- und Bildwiedergabegeräte und 
andere Medien zu nutzen, wenn es dadurch zu Belästigungen der übrigen Nutzer 
kommt. 
 

(6) Das Fotografieren und Filmen fremder Personen oder Gruppen ist ohne deren aus
drücklicher Einwilligung nicht erlaubt. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse be
darf das Filmen und Fotografieren der vorherigen Zustimmung der Bereichsleitung 
Bäder oder des Eigenbetriebes Stadtwerke Leonberg. Im Saunabereich sein Film- 
und Fotoaufnahmen grundsätzlich untersagt. 
 

(7) Vor der Benutzung der Becken und der Sauna muss eine Körperreinigung vorgenom
men werden. Rasieren, Nägel schneiden, Haare färben o. ä. sind nicht erlaubt. 
 

(8) Jeder Nutzer hat sich auf die in einem Badebetrieb typischen Gefahren durch gestei
gerte Vorsicht einzustellen. 
 

(9) Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten sowie Schwimmhilfen ist nur mit Zustim
mung des Aufsichtspersonals gestattet. 
 

(10)  Kleine Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen Verzehr mitgebracht und in 
den ausgewiesenen Bereichen verzehrt werden. Das Mitbringen von alkoholischen 
Getränken ist untersagt. In den Bereichen der Gastronomie dürfen mitgebrachte Spei
sen und Getränke nicht verzehrt werden. 
 

(11) Zerbrechliche Behälter (Glas, Porzellan usw.) dürfen nicht mitgebracht werden. 
 
(12) Das Rauchen ist im gesamten Innen- und Außenbereich des Hallenbades und der 

Sauna untersagt. Für das gesamte Leobad gilt das gesetzliche Rauchverbot. Dies gilt 
auch für elektrische Zigaretten, Shishas, Vapes und ähnliches. 
 

(13) Fundsachen sind dem Personal zu übergeben und werden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen behandelt. 
 

(14) Garderobeschränke und Wertfächer stehen dem Nutzer während der Gültigkeit seiner 
Zutrittsberechtigung zur Verfügung. Auf die Benutzung besteht kein Anspruch. Nach 
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Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen Garderobeschränke und Wertfä
cher geöffnet und geräumt. Der Inhalt wird als Fundsache behandelt. 
 

(15) Das Mitbringen und Benutzen von Grills, Kochern und ähnlichem ist untersagt. 
 

(16) Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen usw. dauerhaft belegt wer
den. Auf Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im Bedarfsfall durch 
das Personal abgeräumt und als Fundsache behandelt. 
 

§ 6 Haftung 
 

(1) Der Betreiber haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Nutzer. Dies gilt nicht für 
eine Haftung wegen Verstoßes gegen wesentliche Betreiberpflichten und für eine 
Haftung wegen Schäden des Nutzers aus einer Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die der Nutzer aufgrund einer vorsätz
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, dessen gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen erleidet. 
Wesentliche Betreiberpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Nutzung der Bäderbetriebe überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht aus
schließlich, die Bereitstellung der Badeeinrichtung, soweit diese nicht aus zwingen
den Gründen teilweise gesperrt ist, sowie die Durchführung der im Eintrittspreis bein
halteten Veranstaltungen." 
 

(2) Dem Nutzer wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in die Bäderbe
triebe zu nehmen. Von Seiten des Betreibers werden keinerlei Bewachung und Sorg
faltspflichten für dennoch mitgebrachte Wertgegenstände übernommen. Für den Ver
lust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der Betreiber nur nach den ge
setzlichen Regelungen. Dies gilt auch bei Beschädigung der Sachen durch Dritte. 
 

(3) Das Einbringen von Geld oder Wertgegenständen in einen durch den Betreiber zur 
Verfügung gestellten Garderobeschrank oder einem Wertfach begründet keinerlei 
Pflichten des Betreibers in Bezug auf die eingebrachten Gegenstände. Insbesondere 
werden keine Verwahrungspflichten begründet. Es liegt alleine in der Verantwortung 
der Nutzer, bei der Benutzung eines Garderobeschrankes oder eines Wertfaches 
diese ordnungsgemäß zu verschließen, den sicheren Verschluss zu kontrollieren und 
das Verschlussmedium sorgfältig aufzubewahren. 
 

(4) Bei schuldhaftem Verlust gemäß § 4 (3) vom Bäderbetrieb überlassener Gegen
stände werden diese laut Festlegung in der Gebührenordnung in Rechnung gestellt. 
Dem Nutzer wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt 
nicht entstanden ist oder dass dieser wesentlich niedriger ist als die in der Gebühren
ordnung festgelegte Gebühr. 
 

(5) Der Betreiber ist nicht bereit und verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
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§ 7 Allgemeine Verhaltensregeln 
 

(1) In den Leonberger Bäder gilt ein respektvolles und rücksichtsvolles Miteinander. Be
lästigung, Diskriminierung, Bedrohung oder körperliche Übergriffe werden nicht ge
duldet. Dazu zählen insbesondere unerwünschte Annäherungen, anzügliche Bemer
kungen (z.B. Cat-Calling) und das Missachten persönlicher Grenzen aller Geschlech
ter. 
Bei Verstößen greift das Personal konsequent ein (z. B. Platzverweis, Hausverbot, 
Polizei). Strafbare Handlungen werden angezeigt. 
Betroffene und Zeugen können sich jederzeit vertraulich an das Personal wenden. 
 

(2) Der Aufenthalt im Badebereich mit Ausnahme das Saunabereiches und dem für textil
freies Sonnen ausgewiesenen Bereich im Leobad sowie bei Sonderveranstaltungen 
in nur in allgemein üblicher Badekleidung gestattet. Die Entscheidung, ob Badeklei
dung als üblich anzusehen ist, trifft das Bäderpersonal. 
 

(3) Der Nutzer ist für das Verschließen des Garderobeschrankes / Wertfaches und die 
Aufbewahrung des Verschlussmediums selbst verantwortlich. 
 

(4) Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen in die Be
cken ist untersagt. 
 

(5) Die angebotenen Wasserattraktionen verlangen Umsicht und Rücksichtnahme auf 
andere Nutzer. 
 

(6) Die Benutzung von Sprunganlagen und Wasserrutschen geht über die im Badebe
trieb typischen Gefahren hinaus. Der Nutzer hat sich darauf in seinem Verhalten ein
zustellen. Diese Anlagen dürfen nur nach Freigabe durch das Personal genutzt wer
den. 
 

(7) Beim Springen ist darauf zu achten, dass nur eine Person das Sprungbrett betritt und 
der Sprungbereich frei ist. Nach dem Sprung muss der Sprungbereich sofort verlas
sen werden. 
 

(8) Das Unterschwimmen des Sprungbereiches bei Betrieb der Sprunganlage ist unter
sagt. 
 

(9) Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der ausgehängten Beschilderung benutzt 
werden. Der Sicherheitsabstand beim Rutschen muss eingehalten und der Landebe
reich sofort verlassen werden. 
 

(10) Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z. B. Flossen) sowie Schwimmhilfen ist 
nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonals gestattet. Die Benutzung von Augen
schutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
§ 8 Zweck und Nutzung der Saunaanlage 

 
(1) Die Saunaanlage dient der Gesundheitsförderung und der Erholung der Nutzer. 

 
(2) Die Sauna ist ein textilfreier Bereich. In bestimmten Bereichen (z. B. Ruhebereich) gel

ten besondere Bestimmungen. 
 

(3) Sexuelle Handlungen und Darstellungen sind verboten 
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§ 9 Verhalten in der Saunaanlage 
 

(1) Die Benutzung der Schwitzräume ist nur unbekleidet gestattet. 
 

(2) Ruheliegen dürfen nur mit einem Bademantel oder körpergroßen Handtuch benutzt 
werden.  Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen usw. dauerhaft be
legt werden. Auf Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im Bedarfsfall 
durch das Personal abgeräumt und als Fundsache behandelt. 
 

(3) Der Thekenbereich darf nur mit einem Bademantel oder körpergroßem Handtuch be
sucht werden. 
 

(4) Die Saunakabinen sind nur mit einem ausreichend großen Liegetuch zu benutzen, das 
der Körpergröße entspricht. Die Holzteile dürfen nicht vom Schweiß verunreinigt wer
den. 
 

(5) In Dampfkabinen sind die Sitzflächen mit vorhandenen Wasserschläuchen zu reinigen. 
 

(6) Technische Geräte (z. B. Beleuchtungskörper, Saunaheizgeräte, Messfühler usw.) dür
fen nicht mit Gegenständen belegt oder abgedeckt werden. 
 

(7) In die Schwitzräume dürfen nur Liegetuch oder Sitzunterlage mitgenommen werden. 
 

(8) Badeschuhe dürfen in den Schwitzräumen nicht getragen werden. 
 

(9) Aus Gründen der gegenseitigen Rücksichtnahme sind in den Schwitzräumen laute Ge
spräche, Schweißschaben sowie Bürsten nicht erlaubt. Hauteinreibungen (Peelings) 
mit selbst mitgebrachten Mitteln wie Salz, Honig o. ä. sind nicht erlaubt. 
 

(10) Vor Benutzung der Schwitzräume, das Kalttauch- oder Badebeckens muss geduscht 
werden.  
 

(11) In Ruhebereichen müssen sich die Nutzer ruhig verhalten. In absoluten Ruheräumen 
sind Geräusche zu vermeiden. 
 

(12) In der Saunaanlage ist Telefonieren, Fotografieren und Filmen verboten.  
 

(13) Kleine Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen Verzehr mitgebracht und in den  
ausgewiesenen Bereichen verzehrt werden. 
 

(14) Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt.  
 
 

§ 10 Besondere Hinweise 
 

(1) Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vorab klären, ob für sie beim  
Saunabaden besondere Risiken bestehen. 
 

(2) Traditionell bestehen in Saunen und anderen Schwitzräumen besondere Bedingungen, 
wie z. B. hohe Raumtemperaturen, gedämpfte Beleuchtung, Stufenbänke und unter
schiedliche Wärmequellen. Diese erfordern vom Nutzer besondere Vorsicht. 
 

(3) Saunaaufgüsse dürfen ausschließlich vom Personal durchgeführt werden. 
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§ 11 In-Kraft-Treten 
 

Die Haus- und Badeordnung tritt hiermit in Kraft und ersetzt vorherige Versionen. 
 
Leonberg, den 17.04.2026 
 
gez. 
 
Dr. Frank Mildenberger 
Geschäftsführer Stadtwerke Leonberg 
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